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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1955

Norm

AHG §11

Rechtssatz

Der OGH ist trotz der Bestimmung des § 11 Abs 1 AHG berechtigt, die Rechtswidrigkeit des Vorgehens eines

verwaltungsbehördlichen Organes der Bezirkshauptmannschaft zu prüfen, und es bedarf keines Antrages beim VwGH,

zu entscheiden, ob Rechtswidrigkeit vorliegt. Denn dieser Gerichtshof wäre nur dann mit der Sache zu befassen, wenn

es sich um die Rechtswidrigkeit eines Bescheides seiner Verwaltungsbehörde handelte.
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